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Postulat
über die Flexibilisierung des Liegenschafts-
unterhaltskostenabzuges

eröffnet am 17. Juni 2008

Der Regierungsrat wird eingeladen, den § 10 der Steuerverordnung an die Bundes-
gesetzgebung anzupassen und denWechsel zwischen dem Pauschalabzug und dem
Abzug der tatsächlichen Kosten für den Liegenschaftsunterhalt für jede Steuer-
periode zu ermöglichen.

Begründung:
Nach § 10 der Steuerverordnung ist im Kanton Luzern einWechsel von der Pau-
schale zumAbzug der tatsächlichen Kosten nur zulässig, wenn nachgewiesen wird,
dass der Pauschalabzug in den letzten sechs Jahren insgesamt sowie in wenigstens
vier der letzten sechs Jahre die tatsächlichen Unterhalts- undVerwaltungskosten
nicht deckt. EinWechsel vomAbzug der tatsächlichen Kosten zur Pauschale ist
nicht zulässig.

Diese Regelung ist in dieser Form prohibitiv. Es wird kaum Liegenschafts-
besitzer geben, die die Kosten auf sich nehmen, um den geforderten Nachweis zu
erbringen. Die aktuelle Regelung ist zudem kompliziert und demVerständnis und
der Akzeptanz des Steuersystems nicht zuträglich.

Die gesetzliche Regelung weicht letztlich stark von der Regelung für die Bun-
dessteuer ab. Dort gilt gemäss Artikel 3 der Verordnung über denAbzug der Kosten
von Liegenschaften des Privatvermögens, dass der Steuerpflichtige in jeder Steuer-
periode und für jede Liegenschaft zwischen demAbzug der tatsächlichen Kosten
und dem Pauschalabzug wählen kann. Die Regelung des Bundes gilt auch in ande-
ren Kantonen, namentlich im Kanton Schwyz.
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